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Zitat von PeterKa

Das Schulgesetz sieht doch vor, dass nach Maßgabe der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung Leistungsnachweise nachgeholt und kann der
Leistungsstand durch eine Prüfung festgestellt werden kann. Meiner
Meinung nach bedeutet dies, dass nicht die Anweisung der Schulleitung maßgeblich ist,
sondern die Ausbilungs- und Prüfungsordnung. Ob es sinnvoll ist, die entsprechende
Dienstanweisung der Schulleitung zu hinterfragen und zu remonstrieren oder andere
praktikable Lösungen zu finden sei dahingestellt.

Genau das.

Ich habe nie behauptet, dass die 25 % Regelung so im Schulgesetz steht.
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